ZH_OBERGERICHT RT130130 vom 25. Juli 2013
ZH Obergericht, 2013-07-25, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_RT130130
FR: ZH_OBERGERICHT RT130130 du 25 juillet 2013
IT: ZH_OBERGERICHT RT130130 del 25 luglio 2013
Erwägungen
E. 1
Der Antrag der beklagten Partei um Verschiebung der Verhandlung wird abgewiesen.
E. 2
Der klagenden Partei wird definitive Rechtsöffnung erteilt in Betreibung Nr. …, Betreibungsamt Zürich …, Zahlungsbefehl vom 4. Januar 2013, für Fr. 800.00.
E. 3
Die Spruchgebühr von Fr. 150.00 wird der beklagten Partei auferlegt. [Bezug von der Klägerin; Ersatzpflicht des Beklagten.]
E. 4
a) Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 800.--. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG (vgl. ZR 110/2011 Nr. 28) auf Fr. 150.– festzusetzen. b) Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem unterliegenden Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c) Für das Beschwerdeverfahren hat der Beklagte zufolge seines Unterliegens keinen Anspruch auf eine Entschädigung, und dem Kläger erwuchs kein erheblicher Aufwand. Demgemäss sind für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird beschlossen:
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